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79  Verfahren bei der Beschlagnahme 
 
1Der Staatsanwalt prüft, welche Post- oder Telekommunikationsunternehmen als Adressaten einer 
Beschlagnahmeanordnung in Betracht kommen. 2Hierzu ist zunächst festzustellen, welche Unternehmen 
eine Lizenz für die Beförderung von Sendungen der zu beschlagnahmenden Art in dem betreffenden 
geographischen Bereich besitzen. 3Die Beschlagnahmeanordnung ist allen Post- oder 
Telekommunikationsunternehmen zu übersenden, bei welchen die Beschlagnahme erfolgen soll. 4In 
Zweifelsfällen ist bei der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und 
Eisenbahnen (Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) festzustellen, welche Unternehmen als Adressaten einer 
Beschlagnahmeanordnung in Betracht kommen1. 5Bei der Adressierung der Beschlagnahmeanordnung ist 
die jeweilige Betriebsstruktur des Adressaten zu beachten (z.B. das Bestehen rechtlich selbständiger 
Niederlassungen, Franchise-Unternehmen). 6In Zweifelsfällen empfiehlt sich eine vorherige 
Kontaktaufnahme mit dem jeweiligen Unternehmen.

1 [Amtl. Anm.:] Eine Aufstellung der Lizenzunternehmen kann im Internet abgerufen werden unter 
http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1421/DE/Sachgebiete/Post/Unternehmen_Institutionen/Lizenzierung/
ErteilteLizenzen/erteiltelizenzen-node.html


